
743 der Beilagen zu den stenographischen Protokollen des Nationalrates VII. GP. 

1. 2. 1956. 

Regierungsvorlage. 

Bundesgesetz vom 1956 
über die Abänderung des Arbeitslosenver­
sicherungsgesetzes (8. Arbeitslosenversiche­

rungsgesetz-Novelle). 

Der Nationalrat hat beschlossen: 

ARTIKEL I. 

Das Arbeitslosenversicherungsgesetz, BGBL 
Nr. 184/1949, in der Fassung der 7. Arbeits­
losenversicherungsgesetz-Novelle, BGBL Nr. 138/ 
1955, wird wie folgt abgeändert: 

1. § 1 Abs. 1 hat zu lauten: 

,,(1) Für den Fall der Arbeitslosigkeit versichert 
(arbeitslosenversichert) sind 

a) Dienstnehmer, die bei einem oder meh­
reren Dienstgebern beschäftigt sind, 

b) Personen, die in einem Lehrverhältnis ste­
hen (Lehrlinge), 

c) Heimarbeiter, 
d) Personen, die zum Zwe~e der vorgeschrie­

benen Ausbildung für den künftigen, ab­
geschlossene Hochschulbildung erfordern­
den Beruf nach Abschluß dieser Hochschul­
bildung beschäftigt sind, wenn die Aus­
bildung nicht im Rahmen eines Dienst­
oder Lehrverhältnisses erfolgt, jedoch mit 
Ausnahme der Volontäre, 

soweit sie nach den Vorschriften des Allgemeinen 
Sozialversicherungsgesetzes, BGBL Nr. 189/1955, 
oder des Bundesangestellten-Krankenversiche­
rungsgesetzes 1937, BGBL Ni". 94, in der Kran­
kenversicherung pflichtversichert und nicht nach 
Maßgabe der folgenden Bestimmungen versiche,­
rungsfrei sind." 

2. § 1 Abs. 2 lit. g hat zu lauten: 

Heimarbeiter von einem oder mehreren Dienst­
gebern monatlich kein höheres Entgelt als 270 S 
gebührt. Eine Beschäftigung, die nur deswegen 
monatlich kein höheres als das bben 'bezeichnete 
Entgelt ergibt, weil infolge Arbeitsmangels im 
Betrieb die sonst übliche Zahl von Arbeitsstun­
den nicht erreicht wird (Kurzarbeit), gilt nicht 
als geringfügig." 

5. § 2 hat zu entfallen. 

6. Nach § 4 ist ein neuer § 4 a mit folgendem 
Wortlaut einzufügen: 

,,§ 4 a. Sofern in diesem Bundesgesetz von 
Dienstgebern gesprochen wird, sind darunter 
auch Auftraggeber im Sinne des Heimarbeits­
gesetzes, BGBL Nr. 66/1954, und Träger von 
Ausbildungseinrichtungen zu verstehen." 

7. Im § 7 treten an Stelle des, bisherigen 
Abs. 1 die folgenden Abs. 1 bis 3: 

,,(1) Arb~itsfähig ist, wer nicht infolge von 
Krankheit oder anderen Gebrechen oder Schwäche 
seiner körperlichen Q,der geistigen Kräfte außer­
stande gesetzt ist, durch eine entsprechende 
Tätigkeit die Hälfte des Normalverdienstes zu 
erwerben. 

(2) Als entsprechend (Abs. 1) ist eine Tätig­
keit anzusehen, die mit den Kräften und Fähig­
keiten des Arbeitslosen im Einklang steht und 
ihm unter billiger Berücksichtigung seiner Aus­
bildung und seines bisherigen Berufes zugemutet 
werden kann. 

(3) Als Normalverdienst (Abs. 1) gilt der Ver­
dienst, den körperlich und geistig gesunde Per­
sonen derselben Art mit ähnlicher Ausbildung 
in derselben Gegend durch Arbeit zu erzielen 
pflegen. " 

"g) Dienstnehmer und Heimarbeiter, die nach 
der Höhe des Entgelts geringfügig beschäf- 8. Im § 7 werden die bisherigen Abs. 2 und 3 

zu Abs. 4 und 5. tigt sind." 

3. § 1 Abs. 2 lit. h hat zu entfallen; die bis­
herige lit. i wird zu lit. h. 

4. § 1 Abs. 4 hat zu lauten: 

,,(4) Eine Beschäftigung ist als geringfügig an­
zusehen, wenn dem Dienstnehm~r oder dem 

9. § 11 Abs. 6 hat zu lauten: 

,,(6) Als arbeitslos gilt auch, wer eine Beschäf­
tigung, die wegen ihrer Geringfügigkeit von der 
Arbeitslosenversicherungspflicht ausgenommen 
ist, sowie eine vorübergehende Beschäftigung 
ausübt. Das Entgelt aus solchen Beschäftigungen 
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ist auf das Arbeitslosengeld in der Weise anzu­
rechnen, daß vom Nettoverdienst ein Betrag in 
der Höhe von 20 v. H. des Arbeitslosengeldes 
frei bleibt Und der restliche Betrag des N etto­
verdienstes zur Hälfte auf das Arbeitslosengeld 
angerechnet wird. Bei der Anrechnung sind die 
innerhalb eines Auszahlungszeitraumes erzielten 
Verdienste zusammenzurechnen." 

10. Dem § 11 ist folgender Abs. 7 anzufügen: 
, . 

,,(7) Als vorübergehende Beschäftigung gilt 
eine Arbeit, die für einen kürzeren Zeitabschnitt 
als für eine Woche vereinbart ist· und weniger 
als vierundzwanzig Stunden dauert." 

11. Im § 14 Abs. 1 Z. 2 lit. b hat der Aus­
druck ,,(Schwangeren)" zu entfallen." 

12. Im § 14 Abs. 1 Z. 3 lit. a sind die Worte 
"Renten- oder Unfallversicherung" durch die 
Worte "Pensions(Renten)- oder U nfallversiche­
rung" zu ersetzen. 

Notstandshilfe. Als Wochengeld gebührt ein Be­
trag in der Höhe des um 80 v. H. erhöhten 
letzten Bezuges von Arbeitslosengeld oder Not­
standshilfe, jedoch nur bis zur Höhe des auf den 
Kalendertag entfallenden durchschnittlichen Ar­
bei tsverdienstes der letzten dreizehn Wochen 
vor Eintritt der Arbeitslosigkeit, vermindert um 
die gesetzlichen Abzüge." 

19. Dem § 30 ist folgender Abs. 4 'anzufügen: 

,,(4) Der Bund ersetzt den Trägern der Kran­
kenversicherung 40 v. H. des Aufwandes für das 
Wochengeld. " 

20. § 31 Abs. 1 hat zu lauten: 

,,(1) Der Beitrag zur Krankenversicherung ist 
mit dem gleichen Hundertsatz der Beitrags­
grundlage zu bemessen, wie er bei dem in Be­
tracht kommenden Träger der Krankenversiche­
rung für Dienstnehmer festgesetzt ist, die der 
Pel'lsionsversicherung der Arbeiter zugehören." 

, 13. § 16 Abs. 1 lit. a hat zu lauten: 21. Im § 31 Abs. 2 ist das Wort "Bemessungs-
grundlage" durch das Wort "Beitragsgrundlage" 

"a) des Bezuges von Kranken- oder ,Wochen- zu ersetzen. 
geld,". 

14. Im § 20 Abs. 1 treten an Stelle der ersten 
drei Sätze folgende Bestimmungen: 

"Das Arbeitslosengeld wird nach Lohnklassen 
bemessen. Die Lohnklasse bestimmt sich nach 
dem Entgelt, auf das der Arbeitslose in den 
letzten zehn Wochen seiner arbeitslosenversiche­
rungspflichtigen Beschäftigung im Durchschnitt 
Anspruch hatte; war das Entgelt nach Monaten 
bemessen, so ist das Entgelt der letzten drei 
Monate heranzuziehen. Sonderzahlungen sind 
hiebei anteilsmäßig zu berüCksichtigen. 

15. § 20 Abs. 2 hat zu lauten: 

,,(2) Entgelt nach Abs. 1 ist das Entgelt ein­
schließlich der Sonderzahlungen im Sinne der 
gesetzlichen Sozialversicherung (§ 49 ASVG.)." 

16. Im § 20 b Abs. 2 ist das Wort "Renten-
versicherungsträger" durch das Wort "Pensions­
versicherungsträger" zu ersetzen. 

17. § 29 Abs. 1 hat zu lauten: 

,,(l) De!-" Arbeitslose ist während des Bezuges 
des Arbeitslosengeldes und der Notstandshilfe 
krankenversichert. Für diese Versicherung gelten 
die Vorschriften des Allgemeinen Sozialversiche­
rungsgesetzes über die gesetzliche Krankenver­
siCherung für Pflichtversicherte, soweit sich nicht 
aus den folgenden Bestimmungen Abweichendes 
ergibt." 

18. § 30 Abs. 1 hat zu lauten: 

22. § 33 hat zu lauten: 

,,§ 33. (1) Die Bestimmungen über die Kran­
kenversicherung beim Ausscheiden aus einer 
durch eine Beschäftigung begründeten Pflithtver­
sicherung und anschließender Erwerbslosigkeit 
finden auf Arbeitslose, die aus dem Bezug des 
Arbeitslosengeldes oder der Notstandshilfe aus­
scheiden, mit der Maßgabe Anwendung, daß der 
Anspruch des aus dem Bezug des Arbeitslosen­
geldes oder der Notstandshilfe ausgeschiedenen 
Arbeitslosen auf die Pflichtleistungen der Kran­
kenversicherung durch eine Weiterversicherung 
im Sinne des Abs. 2 unberührt bleibt. 

(2) Arbeitslose, die vor dem Beginn der Ar­
beitslosigkeit krankenversichert waren und aus 
dem Bezug des Arbeitslosengeldes oder der Not­
standshilfe ausscheiden, können die frühere 
Krankenversicherung freiwillig fortsetzen. Hie­
für gelten die Bestimmungen des Allgemeinen 
Sozialversichetungsgesetzes über die Weiterver­
sicherung in der Krankenversicherung mit der 
Maßgabe, daß die Frist zur Geltendmachung des 
Rechtes auf Weiterversicherung erst mit dem 
Tage nach dem Ausscheiden aus dem Bezug des 
Arbeitslosengeldes oder der Notstandshilfe be­
ginnt." 

23. Im § 55 Abs. 3 lit. a ist das Wort "Dienst­
nehmer" durch die Worte "der Versicherten" zu 
ersetzen. 

24. Im § 56 treten an Stelle der Abs. 1 und 2 
die folgenden Abs. 1 bis 5: 

,,(1) Das Krankengeld gebührt in ,der Höhe ,,(1) Der Arbeitslosenversicherungsbeitrag wird 
des letzten Bezuges von Arbeitslosengeld oder in Hundertteilen der für die Krankenversiche-
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rung geltenden Beitr,agsgrundlage festgesetzt. Er 
beträgt 3 v. H. der Beitragsgrundlage. 

(2) Von Sonderzahlungen (§ 49 Abs. 2 ASVG.) 
sind Sonderbeiträge im Ausmaß von 3 v. H. der 
Sonderzahlungen zu entrichten; hiebei sind die 
in einem Kalenderjahr fällig werdenden Soncler­
zahlungen bis zu einem Höchstbetrag von 2400 S 
zu berücksichtigen. 

(3) Der Arbeitslosenversicherungsbeitrag (Son­
derbeitrag) ist vom Versicherten und vom 
Dienstgeber, soweit in den Abs. 4 und 5 nichts 
anderes bestimmt ist, zu gleichen Teilen zu tra­
gen. Die Bestimmung des § 53 Abs. 1 des All­
gemeinen Sozialversicherungsgesetzes bleibt hie­
durch unberührt. 

(4) Für Versicherte, die nur Anspruch auf Sach­
bezüge haben oder kein Entgelt erhalten, hat 
der Dienstgeber auch dep. auf den Versidlcrten 
entfallenden Beitragstetl zu tragen. 

(5) Wird der Arbeitslosenversicherungsbeitrag 
(Sonderbeitrag) vom Dienstgeber, dem Exterri­
torialität zukommt, nicht 'entrichtet, so hat der 
Versicherte den Arbeitslosenversicherungsbeitrag 
zur Gänze zu entrichten." 

25. Im § 56 werden die bisherigen Abs. 3 bis 6 
zu Abs. 6 bis 9. 

3 

Träger der gesetzlichen Krankenversicherung 
gemeinsam mit dem Beitrag zur Krankenver­
sicherung einzuheben. 

(2) Für den Arbeitslosenversicherungsbeitrag 
und für den Sonderbeitrag gelten die Vorschrif­
ten der gesetzlichen Krankenversicherung über die 
Berechnung, Fälligkeit, Einzahlung, Eintreibung, 
Beitragszuschläge, Sicherung, Verjährung und 
Rückforderung der PfliChtbeiträge entsprechend, 
soweit sich nicht aus den Bestimmungen dieses 
Bundesgesetzes Abweichendes ergibt." 

27. § 68 hat zu entfallen. 

ARTIKEL 11. 

Übergangsbestimmung. 

Die Bestimmung des § 507 Abs. 1 ·des Allge­
meinen Sozialversicherungsgesetzes gilt mit Wir­
kung ab 1. Jänner 1956 auch' für die Arbeits­
losenversicherung mit der Maßgabe, daß die 
Arbeitslosenversicherungspflicht nur für Perso­
nen aufrecht bleibt, die schon bisher als Dienst­
nehmer oder Heimarbeiter der Arbeitslosenver­
sicherungspflicht unterlagen. 

AR TIKEL III. 

26. § 57 hat zu lauten: Mit der Vollziehung dieses Bundesgesetzes ist 
,,§ 57. (1) Die Beiträge zur Arbeitslosenver- das Bundesministerium für soziale Verwaltung 

sicherung und die Sonderbeiträge sind durch die betraut. 
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Erläuternde Bemerkungen. 

Die Arbeitslosenversidlerung steht in mehr­
facher Hinsicht in Verbindung mit der Kranken­
versicherung und auch mit der Pensionsversiche­
rung. So ist die Arbeitslosenversicherungspflicht 
auf der Krankenversicherungspflicht aufgebaut, 
weiters wird die Krankenversicherung der 
Arbeitslosen durch die Träger der Kranken­
versicherung besorgt und der Beitrag zur Arbeits­
losenversicherung durch die Träger der Kranken­
versicherung eingehoben. Der Begriff der 
Invalidität nach den Vorschriften über die 
Pensionsversicherung ist maßgebend für die Fest­
legung des Begriffes der Arbeitsfähigkeit, die eine 
Voraussetzung für den Bezug der Leistungen der 
Arbeitslosenversicherung bildet. Die Änderungen, 
die das Allgemeine Sozialversidlerungsgesetz 
(ASVG.) gegenüber der bisherigen Regelung der 
Krankenversicherung und der Pensionsversiche­
rung gebracht hat, machen es notwendig, das 
Arbeitslosenversicherungsgesetz (AIVG.) diesen 
Änderungen anzupassen. Diesem Zweck dient der 
vorliegende Gesetzentwurf. 

Im einzelnen ist zu bemerken: 

Zu 1.: 

Der Arbeitslose9-versidlerungspflidlt unter­
liegen bisher alle Personen, die auf Grund eines 
Dienst- oder Lehrverhältnisses oder als Heim­
arbeiter in der gesetzlichen Krankenversicherung 
pflichtversichert und nicht nach den Ausnahme­
bestimmungen des Abs. 2 versicherungsfrei sind. 
Da durch das ASVG. noch andere Personenkreise 
in die Krankenversicherung einbezogen worden 
sind, ist es notwendig, den Kreis der arbeitslosen­
versicherungspflichtigen Personen neu zu um~ 
schreiben. Klargestellt wird hiebei, daß auch 
Personen, die nach Abschluß der Hochschulbil­
dung in Ausbildung für ihren künftigen Beruf 
stehen, arbeitslosenversicherungspflichtig sind. 

Für den der Arbeitslosenversicherungspflicht 
unterworfenen Personenkreis besteht die Kran­
kenversicherungspflicht auf Grund der Vor­
schriften des § 4 Abs. 1 Ziffern 1, 2, 3 und 6 
und des § 7 Ziffer 1 des ASVG. sowie auf Grund 
der §§ 1 und 1 ades Bundesangestellten­
Krankenversicherungsgesetzes 1937. Von den 
nach § 4 Abs. 1 Ziffer 6 des ASVG. der Kranken-

versicherungspflicht unterliegenden Personen sind 
in die Arbeitslosenversicherungspflicht wie bisher 
nur die Heimarbeiter einbezogen, nicht jedoch 
auch die den Heimarbeitern arbeitsrechtlich 
gleichgestellten Personen. 

Zu 2. bis 4.: 

Die Ausnahmen von der Arbeitslosenversiche­
rungspflicht, wie sie bisher im § 1 Abs. 2 AIVG. 
umschrieben sind, erfahren eine Änderung nur 
hinsichtlich der geringfügigen Beschäftigung und 
der Versicherungsfreiheit der nahen Angehörigen 
des Dienstgebers. Nach der bisher im § 1 Abs. 2 
lit. g des AIVG. getroffenen Regelung ·sind von 
der Arbeitslosenversicherungspflicht Personen 
ausgenommen, die nach der Dauer der Arbeits­
zeit oder nach der Höhe des Entgelts nur ge­
ringfügig beschäftigt sind. Was als geringfügige 
Besmäftigung anzusehen ist, wird in der 
2. Durchführungsverordnung zum AIVG. fest­
gelegt. Nunmehr soll der Begriff der gering­
fügigen Beschäftigung in der Arbeitslosenversiche­
rung dem des ASVG. angeglichen werden, indem 
für die Beurteilung der Geringfügigkeit einer 
Besmäftigung nur mehr ·die Höhe des Entgelts 
maßgebend' ist, wobei es keinen Unterschied 
macht, ob das Entgelt aus einem oder mehreren 
Dienstverhältnissen erzielt wird. Eine Ab­
weichung von der Regelung des ASVG. wird 
insofern festgelegt, als die Bestimmung des § 5 
Abs. 2 dieses Gesetzes, wonach für Hausbesorger 
ohne Rücksicht auf die Höhe des Entgelts die 
Versicherungspflicht besteht, in die Arbeitslosen­
versicherung nicht übernommen wird. Haus­
besorger, deren Einkommen monatlich insgesamt 
die Geril}gfügigkeitsgrenze von 270 S nicht er­
reimt, sind demnach von der Arbeitslosenversi­
cherungspflicht ausgenommen. Diese abweid1ende 
Regelung, die im Zusammenhang mit § 11 Abs. 6 
AIVG. zu beurteilen ist, scheint notwendig, um 
sicherzustellen, daß Hausbesorger, die neben der 
Hausbesorgertätigkeit einen anderen Beruf aus­
üben, falls sie in diesem Beruf arbeitslos werden, 
das Arbeitslosengeld erhalten können. 

Die bisherige Bestimmung des § 1 Abs. 2 lit. h 
(Versicherungs freiheit der nahen Angehörigen 
des Dienstgebers) kann entfallen, da der dort 
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angeführte Personenkreis nach den Bestimri1Un- Zu 11. bis 13.: 
gen des § 5 Abs. 1 Ziffer 1 des ASVG. der Diese Bestimmungen bringen eme Anpassung 
Krankenversicherungspflicht nicht unterliegt und an den Wortlaut des ASVG. 
daher schon aus diesem Grunde zufolge der Be-
stimmung des § 1 Abs. 1 AIVG. nicht arbeits-
losenversicherungspflichtig ist. Aufrechterhalten Zu 14. und 15.: 
bleibt jedoch die Ausnahme von der Arbeits- Durch die vorgesehene Knderung des § 20 
losenversicherungspflicht für Personen bis zum Abs. 1 wird klargestellt, daß der Bemessung des 
vollendeten 14. Lebensjahr, soweit sie aber das Arbeitslosengeldes das Entgelt zugrunde zu legen 
14. Lebensjahr vor Beendigung der gesetzlichen ist, auf das der Arbeitslose Anspruch hatte, auch 
Schulpflicht beendet haben, bis zum Ablauf des wenn er dieses Entgelt im Einzelfalle, zum Bei­
letzten Schuljahres. spiel wegen Zahlungsunfähigkeit des Dienst­

Zu 5.: 

Die bisherige Vorschrift des § 2, die die 
Arbeitslosenversicherungspflicht des fahrenden 
Personals einer dem internationalen Verkehr auf 

. Flüssen oder Seen dienenden Schiffahrtsunter­
nehmung regelt, kann nunmehr entfallen, da das 
ASVG. im § 3 Abs. 2 lit. a in Verbindung mit 
§ 4 Abs. 1 Ziffer 1 die Krankenversicherungs­
pflicht festlegt und die vorgesehene Sonderrege­
lung hinsichtlich der Anmeldung zur Arbeits­
losenversicherung und der Einhebung der Bei­
träge nicht notwendig ist. 

Zu 6.: 

Durch diese Bestimmung wird klargestellt, <daß 
die für Dienstgeber geltenden Vorschriften des 
Gesetzes auch für Auftraggeber im Sinne des 
Heimarbeitsgesetzes und für die Träger von 
Ausbildungseinrichtungen gelten. 

Zu 7. und 8.: 

Der Begriff der Arbeitsunfähigkeit im § 7 des 
AIVG. ist auf den Begriff der Invalidität abge" 
stimmt. Da der Begriff der Invalidität im § 255 
des ASVG. eine neue Umschreibung erfahren hat, 
ist es notwendig, im AIVG. darauf Rücksicht 
zu nehmen. 

Zu 9. und 10.: 

Durch diese Bestimmungen wird zum Aus­
druck gebracht, daß Personen, die nur eine dem 
Entgelt nach geringfügige Beschäftigung ausüben 
oder nur eine vorübergehende Arbeit verrichten, 
so wie bisher Arbeitslosengeld erhalten können. 
Während aber die Anrechnung des Verdienstes 
aus solchen Beschäftigungen bisher durch Ver­
ordnung geregelt war, wird nunmehr eine bezüg­
liche Bestimmung in das Gesetz aufgenommen. 
Die getroffene Neuregelung stellt eine gerechtere 
Lösung der Anrechnungsvorschriften dar, weil 
einerseits geringere Verdienste begünstigt wer­
den, anderseits höhere Verdienste bei der An­
rechnung in verstärktem Maße herangezogen 
werden. Weiters stellt die getroffene Neuregelung 
gegenüber der bisherigen Regelung eine Verein­
fachung hinsichtlich der Handhabung dar. 

gebers, nicht erhalten hat. Da zum Entgelt 
gemäß § 49 ASVG. auch Sonderzahlungen zählen, 
werden diese auch bei der Bemessung des Arbeits­
losengeldes berücksichtigt. Diese Regelung hin­
sichtlich der Bemessung des Arbeitslosengeldes 
entspricht auch der Regelung hinsichtlich der 
Beitragsleistung, da der Arbeitslosenversiche­
rungsbeitrag gemäß§ 56 Abs. 2 AIVG. auch von 
Sondetzahlungen zu entrichten ist .. 

Zu 16.: 

Durch diese Bestimmung wird eine Anpassung 
an den Wortlaut des ASVG. vorgenommen. 

Zu 17.: 

Die Vorschriften über die Krankenversicherung 
der Arbeitslosen werden den Bestimmungen des 
ASVG. angepaßt. 

Zu 18. und 19.: 

Durch diese Bestimmungen wird der Anspruch 
des Arbeitslosen auf Krankengeld und Wochen­
geld geregelt. Hinsichtlich des Krankengeldes 
tritt eine Knderung nicht ein. Die Regelung über 
das Wochengeld wird in Anlehnung an § 162 
Abs. 1 ASVG. getroffen. Diese Bestimmung des 
ASVG. faßt Vorschriften üper das Wochengeld 
zusammen, die bisher teils in der Reichsversiche­
rungsordnung, teils im Mutterschutzgesetz ent­
halten waren. Die im ASVG. nunmehr getroffene 
Regelung sieht vor, daß das Wochengeld in der 
Höhe des auf den Kalendertag entfallenden 
durchschnittlichen Arbeitsverdienstes der letzten 
13 Wochen, vermindert um die gesetzlichen Ab­
züge, gebührt. Das Wochengeld ist daher im 
Durchschnitt etwa um 80% höher als das 
Krankengeld. Dieses Verhältnis zwischen Kran­
kengeld und Wochengeld wird nunmehr auch der 
Bestimmung über das Wochengeld für Arbeitslose 
zugrunde gelegt. Dabei ist festgelegt, daß das 
Wochengeld den Durchschnittsverdienst der 
letzten 13 Wochen vor Eintritt der Arbeitslosig­
keit, vermindert um die gesetzlichen Abzüge, 
nicht übersteigen darf. Es wird auch vorgesehen, 
daß der Bund, ebenso wie nach dem ASVG., den 
Trägern der Krankenversicherung 40 v. H. der 
Aufwendungen an Wochengeld für Arbeitslose 
ersetzt. 
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Zu 20. bis 23.: 

Diese Bestimmungen enthalten im wesentlichen 
Anpassungen an das ASVG. 

Zu 24. und 25.: 

Bei der hier vorgenommenen Abänderung 
handelt es sich um Anpassungen an das ASVG. 
Insbesondere wird die Beitragsleistung zur 
Arbeitslosenversicherung von Sonderzahlungen 
(§ 49 Ans. 2 und § 544 ASVG.) in das AIVG. 

• eingebaut. Durch die Bestimmung des § 56 Abs. 3 
(neu) wird die Vorschrift des § 53 Abs. 1 ASVG., 
wonadl der den Versicherten belastende Teil der 
allgemeinen Beiträge zusammen mit dem den 
Versicherten belastenden Teil des Beitrages zur 
Arbeitslosenversicherung 20 v. H. seiner Geld­
bezüge nicht übersteigen darf und den Unter­
schiedsbetrag der Dienstgeber zu tragen hat, 
nicht berührt. 

Zu 26.: 

Durch. diese Bestimmung wird außer Zweifel 
gestellt, daß die Vorschriften des ASVG. über 
die Berechnung, Fälligkeit, Einzahlung, Eintrei­
bung, Beitragszuschläge, Sicherung,· Verjährung 
und Rückforderung der Pflichtbeiträge auch auf 
die Beiträge zur Arbeitslosenversicherung An­
wendung finden. 

Zu 27.: 

Die Bestimmung des § 68 is~ hinfällig ge­
worden, da mit dem Inkrafttreten des ASVG. 
auch Angestellte in höherer oder leitender Stel­
lung in der gesetzlichen. Krankenversicherung 
pflichtversichert und damit arbeitslosenversichert 
sind. 

7 

Zu Artikel 11: 

Das ASVG. sieht im § 507 Abs. 1 vor, daß 
Personen, die am 31. Dezember 1955 beschäftigt 
und nach den bish(j,rigen Vorschriften 'Pflicht­
versichert waren, nach den neuen Bestimmungen 
aber nicht mehr pflichtversichert sind, so lange 
weiter pflichtversichert bleiben, als die Beschäfti­
gung andauert. Diese Regelung soll sinngemäß 
auch für die Arbeitslosenversicherung gelten. Sie 
hat Bedeutung für die Stiefeltern und die Stief­
kinder, die nach der bisherigen Regelung 
krankenversicherungs- und arbeitslosenversiche­
rungspflichtig waren, und für geringfügig 
Beschäftigte, soweit ihr Verdienst unter 270 S 
aber über 215 S monatlich lag. 

Kostenberechnung. 

Aus der Durchführung des Gesetzes ergibt sim 
ein Mehraufwand nur hinsimtlich der Bestim­
mungen über das W omengeld (§ 30 Abs. 1 
und 4). Dieser wird für das Jahr 1956 rund 
2·2 Mill. S betragen. Der Erredlllung dieses Be­
trages liegt folgende Annahme zugrunde: 

Unter Zugrundelegung der Zahl der Mutter­
smaftsfälle, die sich im Jahre 1954 bei Arbeits­
losengeld beziehenden Frauen ergeben haben, 
und unter Berücksichtigung der seither eingetre­
tenen Senkung des Unterstütztenstandes wird 
davon ausgegangen, daß im Jahre 1956 rund 
2000 Mutterschaftsfälle anfallen werden. Bei An­
nahme eines Unterstützungssatzes von durch­
smnittlich 110 S und einer 14wömigen Dauer des 
Wochengeldes ergibt sich ein Aufwand an 
Wochengeld von· rund 5·5 Mill. S, wovon 
40 v. H., das sind 2"2 Mill. S, den Bund belasten. 

Dieser Mehraufwand wird im Gesamtbudget 
des Bundesministeriums für soziale Verwaltung 
seine Bedeckung finden. 
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Gegenüberstellung des derzeit geltenden und des in dei Regierungsvorlage vorgesehenen 

abgeänderten Wortlautes des Arbeitslosenversicherungsgesetzes. 

Geltender Wortlaut: Regierungsvorlage: 

ARTIKEL 1. 

Umfang der Versicherung. 

§ 1. 

(1) Für den Fa:1l der Arbeitslosigkeit versidJ.er't 
(arheitslosenversichert) srnd aBe Personen, die auf 
Grund eines Dienst- oder Lehrverhältnisses oder 
als Heimarbeiter in der g,esetzlichen Krankenver­
sich,erung pflichtversichert und nicht nach Maß­
gahe der folgenden Bestimmungen versicherungs­
ff\ei sind. 

§ 1. 

1,(1) Für den ,Fall der Arbeitslosigkeit versidJ.ert 
(.af'bei tslosenversidJ.ert) sind 

a) Dienstnehmer, die bei einem oder mehreren 
Dienstgebern beschäftigt sind, 

h) Pe.rsonen, die in einem 'Lehrverhältnis 
stehen (Lehrlinge), 

c) Heimaf'beiter, 
d) Personen, di'e zum Zwecke ,der vorgeschrie­

benen Ausbildung für den künftigen, ah­
'geschlossene Hochschulbildung e'rfordernden 
Beruf nach Absch;luß dieser Hochschulbil­
dung beschäftigt slünd, wenn die Ausbildung 
nicht im Rahmen eines Dienst- oder L!ehr­
verhäknisseserfolgt, jedoch mit Ausnahme 
der Volontäre, 

soweit sie nach den Vorsch·rifben des A'n:g'emeinen 
Sozia.lversidJ.erungslgesetzes, BGBL Nr. 189/1955, 
oder des Bundesangestellten-Krankenversi,che­
rungsgesetz.es 1937, BGBl. Nr. 94, in der Kl1an­
kenversliche,rung pflichtversichert 'Und nicht IlJadJ. 
Maßgabe der folgenden Bestimmungen versiche­
rungsfrei sind. 

(2) Ausg·enommen von der Arbei,tslosenversicherungspflicht sin,d: 

a) his f) UnveräIlJdert. 

g) Personen, die na·ch ,der Dauer der Arbeits­
zeit oder nach der Höhe des Entgehes nur 
,geringfüg~g heschäftigt sind; 

h) der Ehegatte, die Kinder, Wahlkinder und 
Enkel sowie die Eltern, Wahleltern und 
Großeltern des Dienstgebers. 

g) Dienstnehmer und Heimarbeiter, die nach 
der Höhe des Entgelts geringfügig be­
schäftigt sind. 

i) wird zu h) und bIeibt unverändert. 

(a) Unverändert. 

(4) Was nach Arbeitszeit und Höhe des Ent-' 
geltes als geringfügige Beschäftigung zu gelten 
hat, bestimmt das Bundesministerium für soziale 
Verwaltung durch Verordnung. 

(4) Eine Besmäfuigung ist als geringfügig anzu­
sehen, wenn dem Dienstnehmer oder dem Heim­
arbeiter von ,einem oder mehreren Dien'stgebern 
monatlidJ. kein höher~ Entgelt als 270 S g,ebührt. 
Eine Beschäfügung, die nur deswegen monatlich 
kein höheres als das ohen bezeichnete Enoge1t 
ergibt, weil infolge Arbeitsmangels im Betrieb die 
sonst üblich,e Zahl von Arbeitsstunden nicht er­
reicht wird (Kurzarbeit), gilt .nicht als gering-
fügig. . 
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Geltender Wortlaut: 

§ 2. 

(1) Personen, die dem fahrenden Pers'Onal einer 
dem intemaii'Onalen Verkehr auf Flüssen 'Oder 
Seen dienel1Jden Schiffahrtsunternehmul1Ig ~ITIge­
hören, sind unter den Vür,aussetzungen des § 1 
arbeitslüs·enversichert, wenn sie ihren Wühnsitz 
im Bundesgebiet haben und die Schiffahrtsunter­
nehmung im Bundes,gebiet ihren Sitz 'Oder eine 
Zweignied,erlassung hat. . 

(2) Für di'e in Abs. 1 hezeichneten Di.enstneh­
mer können, insüweit es die Eigenart des Dien'st­
verhältnis'Ses ·erfüJ:ldert, hinsichtlich der Durch­
führung der Arbeitslüsenversicherung durch Ver­
'Odnung abweichende Bestimmungen, insbesonder'e 
über die Anmeldung zur Arbeitslüs,enversiche­
rang und die Art der Entrichtung der Arbeits­
Iüsenversicherungsbeiträge, getr'Offen werden. 

Regierungsvorlage: 

§§ 3, 3 a und 4. U nveränJdert. 

,§ 4 a. Süfern in diesem Bundesgesetz vün 
Dienstgebern gesprüchen wird, sind darunter 
auch Auftraggeber im Sinne des Heimarbeits­
gesetzes, BGBl. Nr. 66/1954, und Träger vün 
AUisbildungseinrichtungen zu verstehen. 

ARTIKEL II. 

Versicherungsleistungen. 

§ 5. U nverä!lldert. 

ABSCHNITT 1. 

Arbeitslüsengeld. 

Vor aus setz u n gen des Ans p ru c h e s. 

§ 6. U nverä·!lIdert. 

A r b e ,i t s f ä h i g k e i t. 

§ 7. 
(1) Arbeitsfähig [st, wer nicht infülge vün 

Krankheit oder a.nderen Gebrechen 'Oder Schwäche 
seiner körperlichen oder geistigen Kräfte auß·er­
stande gesetzt ist, durch eine Tätigkeit ein Drittel 
dessen zu erwerben, was körperlich und geistig 
gesul1Jde Personen derselhen Art mit ähnlicher 
Ausbildung in derselben Gegel1Jd durch A'rbeit zu 
verdienen pflegen. 

§ 7. 
(1) Arheitsfähig, ,ist, we.r nicht infülge vün 

Krankheit oder anderen Gebrechen oder Schwäche 
seiner kö,rperlichen 'Oder geistig.en Kräfte auß·er­
st~nde g,esetzt ist, durch ·eine entsprechende 
Tätigkeit die Hälfte des Normalverdienstys zu 
erwerben. 

(2) Als entsprech'el1Jd (Abs. 1) ist eine Tätigkeit 
anzusehen, die mit den Krähen und Fähigroeiten 
des Arheitslüsen im Einklang st·eht und ihm unter 
billig,er Berücksichtigung seiner AusbiLdung und 
seines bisheri,gen Berufes zugemutet werden kann. 

(3) Ais Nürmalverdienst (Abs. 1) gilt der Ver­
dienst, den körperlich und geistig gesunde Per­
sünen derselben Art mit ähnlicher Ausbildung 
in derselben Gegend durch Ar1beit zu erzielen 
pflegen. 

Die bisherigen Albs. 2 und 3 werden zu Abs. 4 und 5 und bIeiben unverändert. 
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Geltender Wortlaut: Regierungsvorlage: 

A rb e i t's w i 1,1 i g k e i t. 

§§ 8 bis 10. U nver~ndert. 

A rb e ,i t:s los i g k e i t. 

§ 11. 

(1) bis (;;) U n verändert. 

(ö) Für die Beurteilung der Frag'e, ob A'rbeits­
los,igkeit vorliegt, bIeiben Beschäftigungen, die 
wegen ,ihrer Geringfügigkeit von der Arbeitslosen­
versicherungspflicht ausgenommen sind, außer Be­
tracht; das gleiche gilt für vorübergehende Be­
schäftigungen, die von der Krankenversicherungs­
pflicht ausgenommen sind. Inwieweit das Entgelt 
aus solchen Beschäftigungen auf das Arpeitslosen­
geLd anzurechnen ist, wird 'dur,ch Vel'OJ:1dnung be-
stimmt. 

(6) Als arbeitslos gilt auch, wer eine Beschäfti­
gung, die wegen ihrer Geri.ngfügigkeit von der 
Arbei tslosenversicherungspflich t ausgenommen 
ist, sowie eine vorübergehende Beschäfügung aus­
übt. Das Enuge'lt aus solchen Beschäftigungen ist 
auf das Arbeitslosengeld in der Weis,e anzurech­
nen, daß vom Nettoverdienst ein Betrag in der 
Höhe von 20. v. H. des Arbeits,losenge1des frei 
bleibt' und der restliche Betrag des N:etto­
verdienstes zur Hälfte auf das Arbeitslosengeld 
angerechnet wird. Bei der Anrechnung sind die 
innerhalb eines Auszahlungsz.eitraumes erzielten 
Verd~enste zusammenzurechnen. 

(7) Als vorübergehende Beschäftigung gilt eine 
Arbeit, ,die für einen kürzeren Zeitabschnitt 'als 
für eine Woche vereinba-rt ist und wen~ger als 
vierundzwan,z1g Stunden dauert. 

§ 12. U nverä'ndert. 

A n war t s c h a f t. 

§ 13. 

§ 14. 

(1) 1. 

Unverän,dert. 

Unverändert. 
2. 

a) Unverändert. 

b) Krankengeld oder Wo ch e n (S c h w a n­
ger e n) gel d bezogen hat oder in einer 
Heil- oder Pflegeanstah untergebracht ge-
wesen ist; 
3. 

a) während derer ,der Arbeitslose im Inland 
wegen IlflIValidität, Berufsunfähigkeit oder 
Minderung der Erwerbsfähigkeit, di,e na.ch 
ihrem Ausmaß der Arbeitsunfähigkeit ge­
mäß § 7 dies,es Bundes1gesetzes gleichkommt, 
eine Rente aus der gesetzlichen R ,e ,n: t e n­
'0 der U n f a 11 ver sie her u n g be­
zogen· hat; 

b) Kranken,geld oder W 0 c h eng e :l d be­
zoge11l hat oder in einer Heil- oder Pflege­
anstalt 'UIlotergeb.na.cht gewesen ist; 

a) während derer der Arbeitslose im Lnland 
wegen Invalidität, Bemfsunfähigkeit oder 
Minderung der Erwe,rbsfähigkeit, die nach 
ihrem Ausmaß der Arbeitswnfähigkeit ge­
mäß § 7 dieses Bundesgesetzes ,gleich­
kommt, eine Rente aus der gesetzlich,en 
P e n s ion s (R e n t e n)- 0 der U n f a 11-
v 'e r s ich e run g bezog,en hat; 

b) 

(2) 

Unverändert. 

Unverändert. 

§ 15. 

War t ,e z e i t. , 

- Unverändert. 

Ruhen des A,rbeitslosengeldes. 

§ 16. 
(1) Der Anspruch auf das Arbeitslosengeld ruht 
a) des Bezuges von Kr.anken,ge1d oder 

W 0 ehe n (S eh w a n ger e n) gel d; 

währ,end 

a) des Bezuges von Kranken- oder W Q ehe n­
geld; 
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Geltender Wortlaut: Regierungsvorlage: 

h) his d) 

(2) 

Unverändert. 

Unverändert. 

D a ue r des B ez u g e s. 

§ 17. Unverändert. 

§ 18. 

F 0 r tobe z U :g. 

Unverändert. 

Aus maß des A r bei t s los eng eid e s. 

§ 19. 

§ 20. 

Unverändert. 

(1) Da'S Arbeitslosen.geLd wil1d nach Lohnklassen 
hemessen. nie Lohnk1asse bestimmt sich :nach 
dem Wochenentgelt, ,das der A'rbeitslose in den 
letzten zehn Woch,en seiner arbeitslos'enversiche­
rungspfl.ichtigen Beschäftigung im Durchschnitt 
bezogen hat. War das Entgelt ,nach Monaten be­
messen, so ,ist das Entgelt der letzten, drei Monate 
heranzuziehen. . 

§ 20. 

(1) Das ArbeitslosengeLd wird nach Lohnklassen 
bemessen. Die Lohnklasse bestimmt sidl nach 
dem Entgelt, auf das der Arbeitslose in den 
letzten zehn Wochen seiner arbeitslosenve,rsiche­
rungspflichtig-en ßeschäftiJgung im Dur,chschnitt 
AnspruCh hatte; war das Entgelt nach Monaten 
hemessen, so ist das Entgelt der letzten drei 
Monate her,an'zuziehen. Sonderzahlungen s,ind 
hi'ebei antei.1smäßig zu herücks,ichtigen. 

Der restliche Text des Ahs. 1 bleibt unverände,rt. 

(2) Entgelt nach Abs. 1 ist das Entgelt im Sinne (2) Entgelt 'nach Abs. 1 list. das EntJgelt ein-
der gesetzlidlen Kr a n, k e oll ver s ich er u n g. schlließlich der Sonderzahlungen im Sinne der ge­

setzlichen S 0 z i alv e r'S ich ,e run g (§ 49 
ASVG). 

(3) bis (6) 

§ 20a. 

Unverändert. 

Unverändert. 

B e vor s c h u s s u n g von Re n t e n J eis t uni g 'eru a u 's der S 0 z i a I­
ver s ich e [- u n g. 

§ 20b. 

(1) Unverändert. 

(2) Hat ein Arbeits,amteinem Arbeitslosen für 
einen Zeitr:aum Leistungen der Arbeitslosenver­
sidterung f.l,ach Abs. 1 gewährt und wil'd dem Ar­
beitslosen später für diese Zeit eine Leistung aus 
dem GfU'nde der Inva.lidität oder der Berufsun­
fähigk1eit zuer~annt, so hat der Versicherungs­
trä<ger dem Al'beitsamt die Leistungen der Ar­
beitsloslenv,ersidt,~rung rückzuerstatten, jedodt 
ni,cht über ,die RentenI.eistungen hinaus, die für 
zurückl,iegende Zeiträume nachzuzahlen ~ind. Der 
Ren t ,e :n ver s ich e run !g s t r ä ger' kann 
dem Rentenbel'echtigten die Beträge, zu deren 
Erstatturug ,er v,erpflichtet ist, auf die nachzu­
zahlenden Rentenibeträgeaollrechn'e.n. 

(2) Hat ein Arbeitsamt einem Arbeitslosen für 
einen Zeitmum Leistung,en der Arbeitslosenver­
sicherung nach Abs. 1 .gewährt und w~l1d dem Ar­
beitslosen später für dies,e Zeit ·eine Leistung aus 
dem Grunde der Invalidität oder der Berufsun­
fäh1gk,eit zuel'~annt, so hat der Versicherungs­
träger dem Al'beitsamt die Leistungen der Ar­
beitslos1env,ersich.erung rückzuerstatten, jedoch 
nicht über die Rentenleistungen hin'lus, die für 
zurücklie,g,erude Zeiträume na,chzuzahlen sind. Der 
Pe n si 011 S ve r si c her u ng s t r ä g oe r kann 
dem Rentenberechtigten die Beträge, zu deren 
Erstattung er v,erpflichtet ist, auf die nachzu­
zahlenden Rentenbeträge anrechnen. 

Ein ~ t e '11 u n 19 ;u nd B e r ich t i gun g des A r bei t s los ,e oll gel cl e s. 
, 

§§ 21 und 22 Unverändert. 
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Geltender Wortlaut: Regierungsvorlage: 

ABSCHNITT 2. 

Notstandshilfe. 

§§ 23 bis 28. . Unverändert. 

ABSCHNITT 3. 

Krankenversidterung. 

§ 29. 

(1) Der A·rbeitslose ist während ,des Bezuges des 
Arbertslosel1lgeldoes und der Notstandshilfe kran­
kenversichert.Für diese Versicherung gehen die 

. V orschrihen id e r ge set z 1 ,i ehe n K r a n­
k e n ver s ich e run g über Pflichtversicherte, 
soweit sich nicht aus den folg,endenBestimmun­
gen Albweichendes el1gibt. 

§ 29. 

(1) Der Arbeitslose ist während des Bezuges des 
Arbeit'Slosel1lg.eldoes und der Notstandshilfe kran­
kenversichert. Für diese Versicherung gelten die 
Vors·chriften d 'e s A 'llg e m e i 'ne n So z i a l­
v ,e r s ich e run g s ge set ze s übe r die g e­
setzl,iche Krankenversicherung 
für Pflichtversicherte, soweit sich nicht a.us den 
folgenden Bestimmungen Abweichendes erg~bt. 

Unverändert. 

§ 30. 

ü) Das Krankengeld gebührt in der Höhe des 
letzten Bezuges vom Arbeitslosengeld oder Not-
standshilfe. ' 

§ 30. 

(1) Das Krankengeld gebührt in der Höhe des 
letzten Bezuges von Arbeitslosengeld oder Not­
standshilfe. Als Wodtengeld gebührt ein Betrag 
in der Höhe des um 80 v. H. erhöhten letzten 
Bezuges von Arbeitslosengeld oder Notstands­
hilfe, jedodt nur bis zur Höhe des auf den 
Kalendertag eiltfallenden durdtschnittlichen 
Arbeitsverdienstes der letzten dreizehn Wodten 
vor Eintritt der Arbeitslosigkeit, vermindert um 
die gesetzlidten Abzüge. 

(2) und (3) Unverändert. 

§ 31. 
(1) Der Beitrag zur Krankenversicherung richtet 

sich nach dem für Pflichtversicherte geltenden un­
gekürzten Beitragssatz des zuständigen Trägers' 
der Kranke!,lversicherung. 

(2) Als B em es s u n g s g run dIa g e gilt 
der doppelte Betrag des bezogenen Arbeitslosen­

, geldes (Notstandshilfe). 

(4) Der Bund ersetzt den Trägern der Kranken-/ 
versicherung 40 v. H. des Aufwandes für das 
Wochengeld. 

§ 31. 
(1) Der Beitrag zur Krankenversicherung ist 

mit dem gleichen Hundertsatz der Beitrags­
grundlage zu bemessen, wie er bei dem in Be­
tracht kommenden Träger der Krankenversiche­
rung 'für Dienstnehmer festgesetzt ist, die der 
Pensionsversicherung der Arbeiter zugehören. 

(2) Als Bei t rag s g run dIa g e gilt der 
doppelte Betrag des bezogenen Arbeitslosengeldes 
(Notstandshilfe). 

(3) Unverändert. 

§ 32. Unverändert. 

§ 33. 
(1) Auf Arbeitslose finden beim Ausscheiden 

aus dem Bezug des Arbeitslosengeldes oder der 
Notstandshilfe hinsichtlich des Anspruches auf 
die Regelleistungen der Krankenversicherung 
die Bestimmungen über die Krankenversicherung, 

§ 33. 
(1) Die Bestimmungen über die Krankenversi­

cherung beim Ausscheiden aus einer durch eine 
Beschäftigung begründeten Pflichtversicherung 
und anschließender Erwerbslosigkeit, finden auf 
Arbeitslose, die aus dem Bezug des Arbeitslosen-
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Geltender Wortlaut: 

beim Ausscheiden aus einem Dienstverhältnis und 
anschließender Arbeitslosigkeit sinngemäß An­
wendung. 

(2) Arbeitslose, die vor dem Beginn der 
Arbeitslosigkeit krankenversichert waren und aus 
dem Bezuge des Arbeitslosengeldes oder der Not­
standshilfe ausschei'den, können die frühere 
Krankenversicherung freiwillig. fortsetzen. Hiefür 
gelten die Bestimmungen über die Kranken­
versicherung mit der Maßgabe, daß die Erklä­
rungsfrist erst· mit dem Tage nach dem Aus­
scheiden aus dem Bezug des Arbeitslosengeldes 
oder der Notstandshilfe beginnt. 

Regierungsvorlage: 

geldes oder der Notstandshilfe ausscheiden, mit 
der Maßgabe Anwendung, daß der Anspruch des 
aus dem Bezug des Arbeitslosengeldes oder, der 
Notstandshilfe ausgeschiedenen Arbeitslosen auf 
die Pflichtleistungen der Krankenversicherung 
durd1 eine Weiterversicherungiin Sinne des 
Abs. 2 unberührt bleibt. 

(2) Arbeitslose, die vor ~em Beginn der 
Arbeitslosigkeit krankenversichert waren und aus 
dem Bezug des Arbeitslosengeldes oder der Not­
standshilfe ausscheiden, können die frühere 
Krankenversicherung freiwillig fortsetzen. Hiefür 
gelten die Bestimmungen des Allgemeinen Sozial­
versicherungsgesetzes über die Weiterversicherung 
in der Krankenversicherung mit der Maßgabe, 
daß die Frist zur Geltendmachung des Rechtes 
auf Weiterversicherung erst mit dem Tage nach 
dem Ausscheiden aus dem Bezug des Arbeitslosen­
geldes oder der Notstandshilfe beginnt. 

Unverändert. 

ABSCHNITT 4. 

Kurzarbeiterunterstützung. 

§§ 34 bis 36. Unverändert. 

ABSCHNITT 5. 

Produktive Arbeitslosenfürsorge. 

§§ 37 und 38. Unverändert. 

ARTIKEL III. 

Verfahren. 
§§ 39 bis 54. Unverändert. 

ARTIKEL IV. 

Finanzielle Bestimmungen. 

Deckung des Aufwandes. 

§ 55. 

(1) und (2) Unverändert. 

(3) Die Deckung des Aufwandes erfolgt: 
a) durch Beiträge der Dienstgeber und 

Die n s tn e h m e r (Arbeitslosenversiche­
rungsbeii:rag), 

a) durch Beiträge der 
Versicherten 
rungsbeitrag), 

b) und c) 

§ 56. 

Unverändert. 

Uiwerändert. 

Arbeitslosenversicherungsbeitrag. 

§ 56. 

Dienstgeber und der 
(Arbeitslosenversiche-

(1) Der Arbeitslosenversicherungsbeitrag wird 
in Hundertteilen der für die Krankenversiche­
rung geltenden B e m e s s u n g s g run dIa g e 
festgesetzt. Er beträgt 3 v. H. der B em e s­
s u n g s g run dIa g e. 

(1) Der Arbeitslosenversicherungsbeitrag wird 
in Hundertteilen der für die Krankenversiche­
rung geltenden Bei t rag s g run dIa g e fest­
gesetzt. Er beträgt 3 v. H. der Bei t rag s-
g run dIa g e. . 
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Geltender Wortlaut: 

(2) Der Arbeitslos~nversicherungsbeitrag ist 
vom arbeitslosenversicherten Dienstnehmer und 
vom Dienstgeber zu gleichen Teilen zu tragen. 

15 

. Regierungsvorlage: 

(2) Von Sonderzahlungen (§ 49 Abs. 2 ASVG.) 
sind Sonderbeiträge im Ausmaß von 3 v. H. der 
Sonderzahlungenzu entrichten; hiebei sind die 
in einem .Kalenderjahr fällig werdenden Sonder-
zahlungen bis zu einem Höchstbetrag von 2400 S 
zu berücksichtigen. 

(3) Der Arbeitslosenversicherungsbeitrag (Son­
derbeitrag) ist vom Versicherten und vom 
Dienstgeber, soweit in den Abs. 4 und 5 nichts 
anderes bestimmt ist, zu gleichen Teilen zu 
tragen. Die Bestimmung des § 53 Abs. 1 .des 
Allgemeinen Sozialversicherungsgesetzes bleibt 
hiedurch unberührt. 

(4) Für Versicherte, die nur Anspruch auf Sach­
bezüge haben oder kein Entgelt erhalten, hat 
der Dienstgeber auch den auf den Versicherten 
entfallenden Beitragsteil zu tragen. 

(5) Wird der Arbeitslosenversicherungsbeitrag 
(Sonderbeitrag) vom Dienstgeber, dem Exterri­
torialität zukommt, nicht entrichtet, so hat der 
Versicherte den Arbeitslosenversicherungsbeitrag 
zur Gänze zu entrichten. 

Die Abs. 3 bis 6 werden zu Atbs. 6 bis 9 und bleiben unver.ändert. 

§ 57. 

(1) Die Beiträge zur Arbeitslosenversicherung 
sind durch die Träger der gesetzlichen Kranken­
versicherung gemeinsam mit den Beiträgen zur 
Krankenversicherung einzuheben. 

(2) Für den Arbeitslosenversicherungsbeitrag 
gelten die Vorschriften der gesetzlichen Kranken­
versicherung über die Berechnung, Einhebung, 
Einbringung und Rückzahlung der Pflichtbeiträge 
entsprechend, soweit sich nicht aus den Bestim­
mungen dieses Bundesgesetzes Abweichendes er­
gibt. 

§ 57. 

(l) Die Beiträge zur Arbeitslosenversicherung 
und die S 0 n der bei t r ä g e sind durch 
die Träger der gesetzlichen Krankenversicherung 
gemeinsam mit dem Beitrag zur Krankenversiche­
rung einzuheben. 

(2) Für den Arbeitslosenversicherungsbeitrag 
und für ,den Sonderbeitrag gelten die V,orschrif­
tender gesetzlichen Krankenversicherung über 
die Berechnung, Fälligkeit, Einzahlung, Eintrei­
bung, Beitragszuschläge, .Sicherung, Verjährung 
und Rückforderung ,der Pflichtbeiträge ent­
sprechend, soweit sich nicht aus den Bestimmun-
gen dieses Bundesgesetzes Abweichendes ergibt. 

§ 58. Unverändert. 

§§ 59 und 60. 

§§ 61 bis 67. 

Reservefonds. 

Unverändert. 

ARTIKEL V. 
Allgemeine Bestimmungen. 

Unverändert. 

ARTIKEL VI. 
übergangs- und Schlußbestimmungen. 

Arbeitslosenversicherungspflicht höhet:er Angestellter. 

§ 68. 

(1) Angestellte in höherer oder leitender Stel­
lung, die nach den geltenden Bestimmungen in 
der gesetzlichen Krankenversicherung nicht 
pflichtversichert sind, sind bis zur Einbeziehung 
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Geltender Wortlaut: 

in die gesetzliche Krankenversicherung arbeits­
losenversichert, wenn sie in der Angestellten­
(Pensions)versicherung pflichtversichert sind. 

(2) Als Bemessungsgrundlage für die Beitrags­
leistung (§ 56) gilt das Entgelt, das für die An­
gestellten(Pensions)versicherung maßgebend ist. 

(3) Die Beiträge ZUr Arbeitslosenversicherung 
für die im Abs. 1 bezeichneten Dienstnehmer 
sind durch den Träger der gesetzlichen Kranken­
versicherung einzuheben, bei dem sie im Falle 
der Krankenversicherungspflicht versicherungs­
zuständig wären. 

§§ 69 bis 75. Unverändert. 

Regierungsvorlage: 
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